
1.41 Die Konkretisierung von 

zur Abwehr von 

Organisationsrisiken aus 

gesetzlichen Vorschriften und 

Rechtsprechung 

Die Urteile zu Organisationspflichten sind in dem Rechtsgebiet 
„Organisationsrecht“ zu finden. 

Der Bundesgerichtshof hat in klassischen Fällen zum Organisati-
onsrecht Pflichten formuliert, die Vorstände und Geschäftsführer 
bei der Organisation ihres Unternehmens haben. Diese Organisa-
tionspflichten sind nach dem Eintritt eines Schadens vom BGH 
formuliert worden. Es handelt sich zum Beispiel um die Pflichten 
zur Risikoanalyse, zur namentlichen Delegation von Pflichten auf 
Verantwortliche sowie zur Benennung eines Ersatzmannes. 
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Mit den Organisationspflichten werden die typischen Organisati-
onsrisiken abgewehrt, nämlich keine Risikoanalyse vorzunehmen, 
die Pflichten nicht zu ermitteln, sie nicht zu delegieren, die Ver-
antwortlichen nicht namentlich zu benennen, für das Risiko des 
Ausfalls des Verantwortlichen keinen Ersatzmann zu benennen, die 
Pflichten nicht zu kontrollieren auf Eignung, Vollzug und Funkti-
onsfähigkeit, das Risiko, die Pflichten der Organ-Verantwortlichen 
unterhalb der Organebene zu delegieren, das Organisationsrisiko, 
die Verantwortlichen unkontrolliert schalten und walten zu lassen. 
Zu den Organisationspflichten gehört auch, die Organisation des 
Unternehmens anzuordnen statt die Organisation sich selbst und 
dem Zufall zu überlassen. Organisationspflichten dienen dazu, das 
Risiko des bekannten menschlichen Fehlverhaltens abzuwenden.

Sämtliche Organisationspflichten sind ausführlich in der Einleitung 
beschrieben. Zur Risikoanalyse ergeben sich 12, zur Delegation 19 
konkrete Organisationspflichten
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